
Völkerrecht

Mitgliedern der Gruppe; vorsätz
licher Auferlegung von Lebensbedin
gungen für die Gruppe, die geeignet 
sind, ihre körperliche Zerstörung 
ganz oder teilweise herbeizuführen; 
Verhängung von Maßnahmen, die auf 
die Geburtenverhinderung innerhalb 
der Gruppe gerichtet sind; gewalt
same Überführung von Kindern der 
Gruppe in eine andere Gruppe.
Die völkerrechtliche Grundlage dafür 
ist die Konvention über die Ver
hütung und Bestrafung des V. Der V. 
gehört zu den —> völkerrechtlichen 
S trafta tbeständen.

Völkerrecht: Das allgemeine de
mokratische V. der Gegenwart stellt 
die Gesamtheit (das System) der 
Rechtsnormen dar, die internationale 
(zwischenstaatliche) Beziehungen re
geln, die souveräne Staaten (bilateral, 
multilateral oder im Rahmen inter
nationaler zwischenstaatlicher Orga
nisationen) unabhängig von ihrer 
Gesellschaftsordnung im Prozeß 
ihrer Zusammenarbeit und ihrer 
Auseinandersetzungen begründen. 
Diese Rechtsnormen werden durch 
Vereinbarungen geschaffen, die sol
che Staaten (bzw. internationale Or
ganisationen) in Verfolgung ihrer je
weiligen politischen Ziele und Klas
seninteressen ausdrücklich (Ver
tragsrecht) oder durch übereinstim
mendes entsprechendes Handeln (Ge
wohnheitsrecht) miteinander ein- 
gehen.
Das demokratische V. besitzt einen 
allgemeindemokratischen, antikolo- 
nialistischen und in der Tendenz anti
imperialistischen Charakter. Es hat 
die friedliche Koexistenz als all
gemeinpolitische Grundlage. Gegen
stand des V. sind die Beziehungen 
seiner Subjekte (Träger von Rechten 
und Pflichten) untereinander und ins
besondere die zwischenstaatlichen 
Beziehungen, da die Staaten die wich
tigsten Völkerrechtssubjekte sind.

Das demokratische V. hat sieben 
Grundprinzipien, die für alle Staaten 
zwingend verbindlich sind: Das Ver
bot der Gewaltandrohung und Ge
waltanwendung, die friedliche Streit
beilegung, das Verbot der Ein
mischung in die inneren Angelegen
heiten anderer, die Pflicht zur fried
lichen Zusammenarbeit, die Gleich
berechtigung und das Selbstbestim
mungsrecht der Völker, die souve
räne Gleichheit der Staaten (Souverä
nität) und die Vertragstreue. Die 
Durchsetzung des V. hängt in erster 
Linie von dem konkreten internatio
nalen Kräfteverhältnis ab.
Die internationalen Beziehungen 
zwischen den Mitgliedern der soziali
stischen Staatengemeinschaft wer
den durch sozialistische Völker
rechtsprinzipien geregelt. Ihre all
gemeine Grundlage ist die Entste
hung eines Systems sozialistischer 
Staaten, die eine Reihe von Ge
meinsamkeiten aufzuweisen haben, 
wie einen einheitlichen Überbau 
(Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer marxistisch-leninistischen 
Partei), eine einheitliche Basis (so
zialistisches Eigentum an den wich
tigsten Produktionsmitteln), einheit
liche Hauptinteressen, gemeinsame 
Hauptaufgaben und ein gemeinsames 
Endziel, den Aufbau einer kommuni
stischen Gesellschaft. Das sozialisti
sche V. stützt sich ferner auf den so
zialistischen Internationalismus als 
Leitprinzip in den Beziehungen zwi
schen den Staaten der sozialistischen 
Gemeinschaft. Die konkrete recht
liche Grundlage der sozialistischen 
Völkerrechtsprinzipien sind inter
nationale Verträge, wie das Statut des 
Rates für Gegenseitige Wirtschafts
hilfe und der Warschauer Vertrag 
über Freundschaft, Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Beistand sowie das 
umfassende System der bilateralen 
Freundschafts- und Beistandver
träge und zahlreiche Abkommen auf
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